
ANLAGE NR. 3.73 
GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “ROSSEL, BUCHHOLZ 

UND STREETZER BUSCH NÖRDLICH ROẞLAU“ (EU-CODE: DE 4039-301, 
LANDESCODE: FFH0062) 

§ 1 

Gebietsdaten und Geltungsbereich 

(1) Das Gebiet liegt im Landkreis Wittenberg und in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau in 
den Gemarkungen Bräsen, Buko, Hundeluft, Jeber-Bergfrieden, Köselitz, Meinsdorf, 
Mühlenstedt, Rodleben, Roßlau, Serno, Streetz und Thießen.  

(2) Das Gebiet besteht aus 4 Teilflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 203 ha und 
linienhaften Teilen mit einer Gesamtlänge von ca. 21 km. 

(3) Das Gebiet umfasst das Fließgewässer Rossel mit den auf den flächigen Teilbereichen 
vorkommenden Wald- und Offenlandbeständen, welches unmittelbar westlich der 
Bundesautobahn 9 nördlich von Köselitz beginnt, verläuft südlich Mühle Weiden, der 
Bruchwiesen, der Ortslage Hundeluft, östlich von Thießen, westlich entlang der 
Landesstraße 120, fließt durch Meinsdorf, weiter durch Dessau-Roßlau und endet im 
Bereich der Wasserburg Roßlau einschließlich der südlich von Hundeluft gelegenen 
Teilfläche; die unmittelbar nördlich der Landstraße 120 zwischen der Hundelufter Mühle 
im Osten und Thießen im Westen befindliche zweite Teilfläche mit dem Münchholz und 
der Mühlwiese. Die südwestlich von Buchholzmühle gelegene dritte Teilfläche schließt 
vollumfänglich das Naturschutzgebiet Buchholz ein. Die vierte Teilfläche westlich von 
Meinsdorf umfasst die Bruchwiesen, Kalte Furth sowie den südlichen Teil des Streetzer 
Hauptgrabens im Osten, dem Teichhau im Südwesten und den Schäferwiesengraben 
im Norden. 

(4) Das Gebiet grenzt an das Europäische Vogelschutzgebiet „Mittlere Elbe einschließlich 
Steckby-Lödderitzer Forst“ (SPA0001), das FFH-Gebiet „Dessau-Wörlitzer Elbauen“ 
(FFH0067) und an das Biosphärenreservat „Mittelelbe“ (BR0004LSA) sowie an die 
Landschaftsschutzgebiete „Mittelelbe“ (LSG0023AZE) und „Mittlere Elbe“ 
(LSG0051AZE), umfasst das Naturschutzgebiet „Buchholz“ (NSG0094), überschneidet 
sich mit den Landschaftsschutzgebieten „Roßlauer Vorfläming“ (LSG0076AZE) und 
„Spitzberg“ (LSG0070DE) und dem flächenhaften Naturdenkmal „Erlenbruchwald 
zwischen Hundeluft und Bräsen“ (NDF0026WB) und ist eingeschlossen vom Naturpark 
„Fläming/Sachsen-Anhalt“ (NUP0007LSA).  

(5) Das Gebiet ist mit seinen Grenzen entsprechend Kapitel 1 § 2 dieser Verordnung 
dargestellt: 

1. Gebietskarte: FFH0062, 

2. Detailkarten (Maßstab 1:10.000): Kartenblattnummern 170, 171, 182, 195. 

 

Gebietsbezogener Schutzzweck 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst ergänzend zu Kapitel 1 § 5 dieser Verordnung: 
 

(1) die Erhaltung der Rossel-Niederung mit ihrem Komplex gebietstypischer Lebensräume, 
insbesondere der naturnahen Still- und Fließgewässer, der feuchten bis nassen 
Laubwaldbestände sowie der extensiv genutzten, artenreichen Nass- und 
Frischgrünländer, 



(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile: 

 LRT gemäß Anhang I FFH-RL: 

Prioritäre LRT: 91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

Weitere LRT: 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und des Callitrichio-Batrachion, 6430 Feuchte 
Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, 6510 Magere 
Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 9160 
Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpinion betuli), 

einschließlich ihrer jeweiligen charakteristischen Arten, hier insbesondere Äsche 
(Thymallus thymallus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Elritze (Phoxinus 
phoxinus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Große Bartfledermaus (Myotis 
brandtii), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Iltis (Mustela putorius), Kleine 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), 
Moorfrosch (Rana arvalis), Neuntöter (Lanius collurio), Wasserfledermaus (Myotis 
daubentonii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus); konkrete Ausprägungen 
und Erhaltungszustände der LRT des Gebietes sind hierbei zu berücksichtigen, 

 Arten gemäß Anhang II FFH-RL: 

Bachneunauge (Lampetra planeri), Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), 
Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia), Heldbock (Cerambyx cerdo), 
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus). 

§ 3 

Gebietsbezogene Schutzbestimmungen 

(1) Im Gebiet gilt neben den allgemeinen Schutzbestimmungen gemäß Kapitel 2 § 6 dieser 
Verordnung:  

 keine Veränderungen oder Störungen durch Handlungen aller Art im Umkreis von 
30 m um erkennbare Biberbaue, 

2. kein Betreten von und keine Veränderungen an anthropogenen, nicht mehr in 
Nutzung befindlichen Objekten, die ein Zwischen-, Winter- oder Sommerquartier 
für Fledermäuse darstellen, insbesondere Bunker, Stollen, Keller, Schächte oder 
Eingänge in Steinbruchwände; eine Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 
dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige Sicherungs- und 
Verwahrungsmaßnahmen. 

(2) Für die Landwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 7 dieser Verordnung: 

 ohne Düngung des LRT 6510 jeweils in der Ausprägung nährstoffreicher Standorte 
über die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff 
je Hektar je Jahr; die verschiedenen Ausprägungen ergeben sich aus der 
Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet; freigestellt ist die Phosphor- 
sowie die Kalium-Düngung bis zur Versorgungsstufe B sowie eine Kalkung nach 
Bedarf entsprechend einer vorherigen Bedarfsanalyse, 



 ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6510 in 
der Ausprägung magerer Standorte; die verschiedenen Ausprägungen ergeben 
sich aus der Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet, 

 auf dem LRT 6510 die Einhaltung einer Nutzungspause von mindestens 7 Wochen 
zwischen 2 Mahdnutzungen; zur Verkürzung des Mahdintervalls kann eine 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung erteilt werden, wenn 
eine erhebliche betriebliche Betroffenheit besteht, 

 Winterweide mit Rindern auf dem LRT 6510 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor 
erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung. 

(3) Für die Forstwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 8 dieser Verordnung: 

 nur einzelstammweise Nutzung, zeitlich gestaffelt und vorrangig zur Förderung der 
standorttypischen Gehölzzusammensetzung, in isolierten Beständen des LRT 
91E0* mit einer Gesamtfläche kleiner 1 ha,  

 Erhaltung eines für die LRT 9160 und 91E0* typischen Wasserregimes, 

 Erhaltung Solitäreichen; bevorzugte Freistellung von starken Eichen mit 
Habitatpotential in den Beständen im Rahmen forstwirtschaftlicher Maßnahmen. 

(4) Für die Jagd gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 9 dieser Verordnung: 

 keine Jagdausübung oder Errichtung jagdlicher Anlagen im Umkreis von 30 m um 
erkennbare Biberbaue oder Fischotterbaue, 

 Jagdausübung auf Nutrias an Gewässern nur als Fallenjagd mit Lebendfallen und 
unter täglicher Kontrolle; Jagdausübung auf Nutrias unter Nutzung von 
Schusswaffen ausschließlich auf an Land befindliche Nutrias. 

(5) Für die Gewässerunterhaltung gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 10 dieser 
Verordnung: 

 Mahd des LRT 6430 nur einmal jährlich und nicht vor dem 1. August. 

(6) Für die Angelfischerei gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 11 dieser Verordnung: 

 kein Fischen im Umkreis von 30 m um erkennbare Biberbaue. 

 


